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,,Mönner und Frouen sind gleichberechtigt"

Noch Artikel 3 des Grundgesetzes dorf niemond we-
gen seines Geschlechts benochteiligt werden. ln sei-
nem Beschluß vom ll, Moi 1990 (Deutscher Bundes-
tog: Plenorprotokoll der 2ll. Sitzung vom .l.l.5,.1990,

S, l6 630) hot der Bundestog die Bundesregierung ouf-
gefordert, in qllen GeseLentwürfen, Rechtsverord-
nungen und Verwoltungsvorschriften geschlechtsspe-
zifische Benennungen oder Bezeichnungen zu vermei-
den und stott dessen entweder geschlechtsneutrole
Formulierungen zu verwenden oder solche, die beide
Geschlechter benennen, soweit dies sochlich ge-
rechtfertigt ist und die Lesbqrkeit bzw. Verstöndlichkeit
nicht beeintröchtigt wird, Der Bundesrot vertritt die
Auffossung, ,,doß die Rechtsspro-
che die gewondelte Aufgobenstel-
lung der Frou im privoten und öf-
fentlichen Leben in ongemessener
Form zum Ausdruck bringen muß,"
(ous: Bundesrot: Drucksoche 496/9 I
(Beschluß) vom 29, 1 l. l 99l )

Auch in zohlreichen Bundeslöndern
liegen vergleichbore Beschlußfos-
sungen, tei lweise Gesetzesvorlogen
bzw. in den Lönderporlomenten
verobschiedete Gesetze, vor

Frouen in
Sproc



Aller Anfong isl schwer ...

Die ollgemeine Einführung geschlechtsneutroler Be-
zeichnungen in stotistischen Veröffentlichungen ist ein
Prozeß, on desen Beginn die Sensibilisierung für dos
Anliegen steht, Dem soll die vorliegende Broschüre
dienen. Die weitere Umsetzung wird eine Doueroufgo-
be bleiben, bis die Anwendung geschlechtsneutroler
Formulierungen in der stotistischen Proxis zur Routine
geworden ist,

Frouen sichtbor mochen
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,,liebe Stolislikerinnen und Slotisliker !"

Grundsötzlich bieten olle Stotistikbereiche Reolisie-
rungsmöglichkeiten für die Verwendung geschlechts-
neutroler Formulierungen. Bei der Uberprüfung und
ggf. Anderung von bislong eingeführten Begriffen
können bisherige Begriffsklorheit ouf der einen und Er-
fordernisse der gleichberechtigten Berücksichtigung
beider Geschlechter ouf der onderen Seite in dem
einen oder onderen Foll ouch in KonfliH miteinonder
geroten. Bei der Lösung derortiger ,,KonfliHe" sind ne-
ben progmotischen Aspekten vor ollem wirtschoft-
liche GesichtspunHe zu berücksichtigen,

Auch sind hinsichtlich der Überorbeitung stotistischer
Veröffentlichungen sowohl gedruckte ols ouch elek-
tronische Veröffentlichungen zu berücksichtigen, wo-
bei bei den gedruckten zwischen Text- und reinen To-
bellenwerken unterschieden werden konn. Bei elek-
tronischen Veröffentlichungen und bei Tobellenwer-
ken ist zu beochten, doß der vorhondene Plotz sinnvoll
genutzt wird, ouch dorf die Übersichtlichkeit nicht lei-
den. Bei der Vorbereitung von Erhebungsbogen und
Erlöuterungen, bei der die Probleme geschlechtsneu-
troler Formulierungen ebenso von Bedeutung sind,
sollten die für die jeweilige Stotistik zustöndigen Foch-
gremien (2,B, Referentenbesprechungen) eigene und
für den jeweiligen Foll zutreffende Lösungen ent-
wickeln, Bei der Umsetzung geschlechtsneutroler Be-
zeichnungen sollten die nochfolgend ongeführten
Anwendungsbeispiele, -regeln und -grundsötze ols
Lösungsmöglichkeiten herongezogen werden.



So gehl's:

Grundsötzlich sollen in stotistischen Veröffentlichun-
gen eine geschlechtsneutrole oder die feminine und
moskuline Form von Personenbezeichnungen verwen-
det werden. Dos bedeutet ollerdings nicht, doß die
mönnliche Form stellvertretend für beide Geschlech-
ter gebroucht wird. Hier werden folgende Gestol-
tungsmöglichkeiten vorgeschlogen :

Geschlechtsneutrole Personenbezeichnungen
. Plurolformen substontivierter Verben und Adjektive

(,, Angestellte ",,, Arbeitslose ",,, Asylsuchende ")

o Substontive mit Endungen z,B. ouf ,,-kroft", ,,-teil",
,,-leute" oder ,,-schoft" (,,Hilfskroft", ,,Elternteil",
,, Obleute",,,Anwoltschoft")

o Substontive wie ,,Person" oder ,,Mitglied" (2,8, ,,Ver-
trouensperson")

Aslronautin
oder Aslrotnaut

"P

Poorformulierungen
. Poorformulierungen mit ,,und" bzw, ,,oder" (,,Burgerin-

nen und Bürger", ,,Köchin oder Koch")
o Bei Vorhondensein unterschiedlicher Begriffe für die

weibliche und die mönnliche Form werden beide ge-
nonnt (,,Hebommen/Entbindungspfleger",,,Witwen u.
Witwer",,,Kronkenschwestern oder Kronkenpf|eger")
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Richler Richterin

Weitere Gestoltungsmöglich keiten
. Worlbildungen mit ongehöngtem "l-in" (,,Schuler/-in",

,, Friseur/-in ",,, lngenieur/-in")
. Verönderung der Sotzgestolt (,,Wenn Sie ,.. besifzen,

geben Sie ,,, on", ,,im Besitz von ..." onstott: ,,Besitzer
von ,.,")

Sekrelärin Sekretör



Ausnohmen
Wenn eine moskuline Personenbezeichnung sowohl
für notürliche ols ouch für juristische Personen gilt und
keine geschlechtsneutrolen Formulierungen gefunden
werden, ist im Einzelfoll zu prüfen, ob Poorformu-
lierungen ongewondt werden kÖnnen. Auf diese konn
vezichtet werden, wenn ein besonders hoher Grod
on AbstroHheit und Personenferne vorliegt (2.B.

,, Gewöhrströger",,,Veronstolter").
Zusommengesetzte Ausdrücke (Komposito), in denen
dos vorongestellte Bestimmungswort eine moskuline
Personenbezeichn u n g ist (,,Sch ü I ervertretung ",,, Arzte-
kommer"), sind in der bisherigen Form beizubeholten.
Auch qus einer moskulinen Personenbezeichnung mit
Hilfe einer Nochsilbe obgeleitete Wörter (..koufmÖn-
nisch ",,, örztl ich ",,,Studentenschoft") sind u nverÖndert
weiter zu verwenden.
Beim Fehlen weiblicher Personenbezeichnungen (2.B.:
,,Flüchtling", ,,Gost", ,,Vormund") wird ouf eine Umfo
mulierung verzichtet,
Beim Fehlen der mÖnnlichen
Form in der ReolitÖt (,,Schwonge-
re") ist keine geschlechtsneutro-
le Formulierung notwendig,

Bitte beochlen: Schwangere

Geschlechtsneutrole Ausdrücke sind oufgrund ihrer
Kü ze Poorform u I ieru n gen g ru ndsÖtzl ich vozuziehen.

Schrögstrichformen werden nur fur Tobellen und
Schoubilder empfohlen.

Dos groBe Binnen-l (,,Arbeiterln") wird nicht verwondt.



,,Alles schön und gut,

ober ..."

Verstöndlichkeit
Durch Poorformulierungen wer-
den Ausführungen lönger, teil-
weise ouch komplizierter, Es sind
desholb zunöchst olle Möglichkei-
ten ouvuschöpfen. um die Texte
durch Umformulierung so knopp
wie möglich, dobei klor, verstönd-
lich und sprochlich einwondfreizu
holten. Die Vor- und Nochteile ei-
ner Poorformulierung und einer
geschlechtsneutrolen Umformu-
lierung sind desholb jeweils im Ein-
zelfoll gegeneinonder obzuwö-
gen, Es ist sorgföltig dorouf zu
ochten, doß keine Sinnverönde-
rungen oder Unklorheiten entste-
hen, domit dos Verstöndnis der
Veöffentlichung nicht erschwert
wird.

Verbindlichkeit
Ferner ist zu beochten, doß die
omtliche Stotistik in den Begriffsbil-
dungen, die ihren Befrogungen,
Texten und Tobellen zugrunde
liegen. die Terminologien onderer
Behörden (2.B. Bundesonstolt für
Arbeit), dos Klossifikotionsystem
der omtlichen Stotistik und z.B. die
Berufsbezeichnungen der Kom-
mern berücksichtigen muß.

Einheitlichkeit
Die geönderten Formulierungen
sollten soweit möglich in sömtli-
chen Publikotionen der omtlichen
Stotistik. (einschließlich Erhebungs-
bogen) durchgehend und ein-
heitlich sein. Es sollte vermieden
werden, Personenbezeichnungen
on einer Stelle zu öndern. die
übrigen entsprechenden Ausfüh-
rungen ober unveröndert zu los-
sen.

Wirtschoftlichkeit
Do die Überorbeitung und AnOe-
rung von Veröffentlichungen stets
mit Kosten verbunden ist, sind bei
ollen Überlegungen Wirtschoft-
lichkeitsfrogen mit einzubeziehen.
Auch hinsichtlich der gleichbe-
rechtigten Nennung von Frouen
und Mönnern müssen höufig be-
grenzte Plotzkopozitöten und limi-
tierte Housholtsmittel ouf der
einen Seite mit dem Wunsch
noch möglichst umfossender Dor-
stellung ouf der onderen Seite in
Einklong gebrocht werden, Ange-
sichts dieses Zielkonflikts müssen
ggf. ouf den Einzelfoll bezogene
Lösungsmöglichkeiten gefunden
werden.



Zum Schluß

,,Zu ollen Zeiten gob es einzelne Frouen, die gesell-
schoftliche oder rechtliche Grenzen und ouch durch
Sproche zugewiesene oder verfestigte Rollen nicht
okzeptierten, Doch ist eindeutig, doß solche Einzelper-
sönlichkeiten oder Einzelleistungen nicht stellvertre-
tend für die Lebens- und Arbeitsbedingungen oller
Frouen zu der jeweiligen Zeit hervorgehoben werden
können. Ebensowenig konn die indifferente Einstellung
von Frouen gegenüber dem herkömmlichen Sproch-
gebrouch ongeführt werden, um onderen Frouen die
Betroffenheit obzusprechen.
... Die Bedeutung eines Wortes steht nicht ein für olle-
mol fest. Auch der Sprochgebrouch ist im Fluß. Wie die
Menschen mit dem Wort umgehen, welche Bedeu-
tung sie ihm beilegen, verlöuft nicht losgelöst von den
gesellschoftlichen Verhöltnissen, hier insbesondere
nicht losgelöst von den Beziehungen und Strukturen
zwischen Frouen und Mönnern. Sproche entwickelt
sich ouch durch Verönderungen der soziolen Wirk-
lichkeit.
Sprochverönderung konn bis zu einem gewissen
Grode ouch gezielt beeinflußt werden durch Wieder-
holung, Unterstützung bestimmter erkennborer Strö-
mungen. Doß eine oufgezwungene Sprochpolitik
letztlich nicht Erfolg hoben konn, ist ebenfolls ein-
leuchtend. Zwischen sonften Verönderungen, die mit
den sprochlichen Möglichkeiten des Deutschen in
Einklong stehen, und oufgezwungener Sprochpolitik
gibt es jedoch ein weites Feld, Hier konn ousgelotet
werden, welche Sprochverönderungen von den
Menschen oufgenommen werden. "
(ous: Bundesvervvolfungsomt - Bundesstelle für Büroorgonisofion
und Bürotechnik (BBB): BBB-Sonderdruck "Moskuline und feminine
Personenbezeichnungen in der Rechßsproche, Berichf der
Arbeißgruppe Rechfssproche vom 17, Jonuar 1990, Nochdruck
der Bundesdrucksoche l2/1041 (07,08.1991), S. 9 f,)


